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Jahr fü, Jahr weist der Veifas
sungsschutzberichtdes Bundes
aites für l9rfasswigsschutzeine
— Ii#mrgan1sa#onen und

n den letzten Jahren sind zu
nehmend Taten rechtsextremer

Gruppierungen in den Blick der
Offentlichkeit geraten. Der jähr
liche Verfassungsschutzbericht
des Bundesinnenministeriums und
des Bundesamtes für Verfassungs
schutz bezeugt eine im Wesent
lichen gleich bleibend hohe Zahl von
Organisationen und Personenzu
sammenschlüssen mit rechts- oder
linksextremistischen Hintergrund.
Von Januar bis Juni 2007 wurden
insgesamt 5321 Fälle im Bereich
„politisch motivierte Kriminalität —

Rechts“ registriert. Darunter waren
339 Gewalttaten. bei denen 324 Per
sonen verletzt wurden. In Teilen Ost-
wie Westdeutschlands wächst die
Zustimmung zu ausländerfeindlichen
Lind rechtsextremen Aussagen eben
so wie die Unzufriedenheit mit dem
demokratischen System. Diese vor
handene Staatsverdrossenheit wird
von rechtsextremen Gruppierungen
ausgenutzt, wenn diese versuchen,
mit verschiedenen Strategien ge
sellschaftspolitische Akzeptanz und
politische Stärke zu gewinnen. Die
Perspektiv- und Orientierungslosig
keit Einzelner wird für eigene Zwecke
genutzt.

Rechtsextremismus in Kommunen
Viele Städte und Gemeinden in
Deutschland erleben derzeit gezielte
Aktivitäten rechtsextremistischer
Gruppierungen und Parteien. Dabei
handelt es sich nicht nur um Ver
sammlungen, Demonstrationen oder
Aufmärsche an bestimmten Orten
und Plätzen oder für die Rechtsex
tremen bedeutsamen Tage. Auch
der Kauf von Immobilien wird zu
nehmend zu einen] kommunalpo
litischen Thema mit überregionaler
Aufmerksamkeit.

Fast noch bedeutungsvoller ist, dass
Rechtsextreme versuchen, in der
Mitte der kommunalen Gesellschaft
anzukommen. Neben der parlamen
tarischen Arbeit dort wo sie in die
Gemeindevertretungen gewählt wer
den. geschieht dies insbesondere
durch außerparlamentarische Arbeit.
zum Beispiel durch die Gründung
oder Unterwanderung von Bürger
initiativen, durch den strategischen
Aufbau von Kandidatinnen und Kan
didaten für Bürgermeisterwahlen,
aber auch durch eine breite Öffent
lichkeitsarbeit, angefangen durch
gezielte Werbung im Umfeld von

Schulen, zum Beispiel durch die Ver
teilung von CDs, Musikkonzerte so
wie den Verkauf von Produkten über
den Versandhandel und in Läden,
durch kulturelle Arbeit, Angebote des
Sports bis hin zum Engagement in
der Jugend- und Sozialarbeit. Dazu
zählt die Beratung von Hartz IV-
Empfängern, von Rentnern bis hin zu
Jugendangeboten zum Beispiel als
‚nationale Jugendarbeit“ in Jugend
zentren.

Damit wandelt sich das Auftreten
der Rechtsextremen von offen ag

rechts- oder ünksextremistisrihem

Rechtsextremismus als kommunale
Herausforderung

Hintergrund aus. Diese nutzen die in
Teilen derBevölkerung vorhandene
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zu gewinnen. Da die Ursachen von
Extremismus vielfältig sind, bedarf
es zur Prävention irnd Bekämpfung

AnstzesAm effek#vskn kann
dies e1diqøi wennsiWk olle
lokalen gesellschaftlichen Akteure
hierzu vemetren. Dies beififft
neben kommunalverwaltung und
ødicftSchulen4awie sonstige
øIIdimgeaIaricp1tusgea kulturelle
*m*Ispoi*ke Orgai*ationen
und Verbände, Beratungsstellen,
Ausländerbeiräte, Kirchen,
gewerkschaften, Jugendverbände,
$c*üle,r$e Wrtsckaftsqrganisa
Iareh. aberaah die1$
und Bür9er flarüberlilnaus müssen
die Städte und Gemeinden sowohl
von Bund und Ländern als auch

von allen demokratischen Pa#eIn
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srka#en

In einer großen Aktion wurden im Herbst 2007 in
der Stadt Jena Sprüche und Unterschriften gegen

Rechtsextremisten gesammelt und präsentiert
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c;rr‘ ;siviii uffretonden Verhalten zu
kommunalun Alltagsaktivitäten. Dies
feilt immer dort leicht, wo die bür
q rlichen Parteien kaum noch eine
aktv Basis haben oder in den Korn
nun‘ ii nicht zuletzt aufgrund der
Finanzsituation keine Mittel für die
Jugend und Kulturarbeit, die Unter
stutziJiig von Vereinen und Verbän
den, zur Verfügung stehen.

Kommunen gegen Rechts aktiv
Gleichwohl muss den sehr gern
ötfentlichkeitswirksam geäußerten
Vorwürfen entgegengetreten werden.
die Kommunen engagierten sich
nicht gegen Rechts. Es mag immer
negative Beispiele geben. richtig ist
aber. dass die Städte und Gemein
den sich seit Jahren an den Aktivi
täten zur Bekämpfung des Rechts-
extremismus beteiligen. Kommunale
Beiträge liegen beispielsweise in:

der qualitätsorientierten Weiterent
wicklung von Angeboten für Kin
der und Jugendliche,

der Unterstützung von Vereinen
und Verbänden des Sports und
der Kultur.

der Unterstützung zivilgesell
schaftlicher Kooperationen gegen
Rechtsextremismus. Ausländer-
feindlichkeit und Antisemitismus,

Aufbau vernetzter Präventionsar
beit. unter anderem im Rahmen
von kriminalpräventiven ‚Runden
Tischen“,

• der Kooperation mit den Schulen
sowie in der Bildungsarbeit kom
munaler Volksschulen.

• kommunalen Aktivitäten zur Inte
gration von Ausländern und Aus
siedlern,

• der konsequenten Anwendung
des rechtlichen Instrumentariums.

Diese Bandbreite von Maßnahmen
zeigt, dass der notwendige Um
gang mit den aktuellen Aktivitäten
rechtsextremistischer Gruppierungen
eine Vielzahl von Maßnahmen auf
kommunaler Ebene bedingt, Soweit
Kritik von Bundes- und Landespo
litik an der angeblichen Untätigkeit
der Kommunen laut wird, sind ge
rade diese Ebenen aufgerufen, die
Kommunen nicht im Stich zu lassen

Lind ihre Möglichkeiten, zum Beispiel
durch Schärfung des rechtlichen
Handlungsrahmens oder dadurch
auszuschöpfen, dass Städte und
Gemeinden über die notwendigen
finanziellen Handlungsmöglichkeiten
verfügen.

Rechtsrahmen ausschöpfen
Die Kommunen machen von den
Vorschriften des Versammlungsge
setzes Gebrauch und unterstützen
die Polizei und die Justiz bei ihren
inzwischen erweiterten Eingriffsmög
lichkeiten Seit 2005 kann eine Ver
sammlung oder ein AutzLig verbo
ten oder von bestimmten Auflagen
abhängig gemacht werden, wenn
die Versammlung oder der Aufzug
an einem Ort stattfindet, der als Ge
denkstätte von historisch herausra
gender, überregionaler Bedeutung
an die Opfer der menschenunwür
digen Behandlung und der national
sozialistischen Gewalt- und Willkür-
herrschaft erinnert Lind nach den
zur Zeit des Erlasses der Verfügung
konkret feststellbaren Umständen zu
befürchten ist, dass durch die Ver
sammlung oder den Aufzug die Wür
de der Opfer beeinträchtigt wird.

Ebenfalls seit 2005 wurde in § 130
Strafgesetzbuch ein neuer Absatz 4
eingefügt, demzufolge „mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft wird, wer öf
fentlich oder in einer Versammlung
den öffentlichen Frieden in einer die
Würde der Opfer verletzenden Weise
dadurch stört, dass er die national
sozialistische Gewalt- und Willkür-
herrschaft billigt, verherrlicht oder
rechtfertigt“

Dass diese Möglichkeiten oft nur
ein stumpfes Schwert bleiben, zeigt
der Fall der Stadt Jena: Die Stadt
erließ ein Versammlungsverbot, wohl
wissend, dass die Begründung eher
dürftig war. Die Verfügung wurde
vom Gericht aber nicht nur aufgeho
ben, sondern es bescheinigte dem
Oberbürgermeister, dass mit seiner
Verfügung der Straftatbestand der
Rechtsbeugung „erfüllt sein kann“.
Mit Blick auf das Versammlungs
recht ist auf die sogenannte Aufla
genrechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts hinzuweisen. Es
lässt unter dem Gesichtspunkt des
Schutzes der öffentlichen Ordnung
Korrekturen der Gestaltung einer
Versammlung zu, wobei folgende
Einschränkungsmöglichkeiten zum
Tragen kommen: „Die öffentliche
Ordnung scheidet jedenfalls nicht
grundsätzlich als Schutzgut für eine
Einschränkung des Versammlungs

rechts unterhalb der Schwelle eines
Versammlungsverbotes aus. Die
öffentliche Ordnung kann betreffe i

sein, wenn an einem bestimmten Tag
ein in der Gesellschaft eindeutiger
Sinngehalt mit gewichtiger Symbol
kraft zukommt. der bei Di.irchfüli
rung eines Aufzugs an diesem Tag in
dieser Weise angegriffen wird, dass
dadurch zugleich grundlegende so
ziale oder ethische Anschauungen in
erheblicher Weise verletzt werden“
(BVerfG v. 26,1,2001 1 BvQ 9/01)
„So sind Einschränkungen der Ver
sammlungsfreiheit verfassungsrecht
lich unbedenklich, die ein aggres
sives und provokatives, die Bürger
einschüchterndes Verhalten der
Versammlungsteilnehmer verhindern
sollen, durch das ein Klima der Ge
waltdemonstration und potenzieller
Gewaltbereitschaft erzeugt wird Die
öffentliche Ordnung kann auch ver
letzt sein, wenn Rechtsextremisten
einen Aufzug in einem speziell der
Erinnerung an das Unrecht des Nati
onalsozialismus und den Holocaust
dienenden Feiertag so durchfüh
ren, dass von seiner Art und Weise
Provokationen ausgehen, die das
sittliche Empfinden der Bürgerinnen
und Bürger erheblich beeinträchti
gen“ (BVerfG v. 23.6.2004 - 1 BvQ
19/04).

Nicht verschwiegen werden soll
allerdings folgende praktische Pro
blematik: Vielfach engagieren sich
die Städte mit ihren Bürgerinnen
und Bürgern, Vereinen und Ver
bänden in Gegendemonstrationen
gegen rechtsextremistische Ver
sammlungen. Aufgrund des ver
fassungsrechtlichen Schutzes der
Versammlungsfreiheit werden diese
Gegendemonstrationen untersagt.
soweit der Aufmarsch rechtsextre
mistischer Gruppierungen nach den
genannten Grundsätzen nicht ver
boten werden kann. In diesen Fällen
muss Verständnis für die Polizei
aufgebracht werden, die rechtlich
gezwungen ist, auch rechtsextremi
stische Versammlungen zu beschüt
zen. Leider ist zu beobachten, dass
bei Gegendemonstrationen immer
wieder gewaltbereite Demons
tranten den Einsatz von Polizisten
provozieren mit der Folge, dass ent
weder negativ über den Polizeiein
satz berichtet oder die gesamte Ver
anstaltung der rechtsextremen Seite
pressemäßig „aufgewertet“ wird.
Dies passiert selbst dann, wenn
nach einer großen Ankündigung nur
eine Handvoll rechtsextremistischer
Demonstrationsteilnehmer erschie
nen sind.
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Hinsichthch der NutZLing von kom
munalen Einrichtungen ist auf eine
bemerkenswerte Entscheidung
des niedersächsischen Oberver
waltungsgerichts (10 OB 231/07
v. 24102007) hinzuweisen. Das (e
richt ließ erstinstanzliche Entschei
dunqen unbeanstandet, wonach
eine von der Kommune in Form der
GmbH betriebene Stadthalle nicht an
die NPD verpachtet wurde. So führt
das VG Oldenburg (1 3 2488) aus,
dass die GmbH in ihrer Entschei
dung autonom sei. Die Überlassung
der Räume auch an politische Par
teien sei der GmbH, insbesondere
ihrer Geschäftsführung, zur alleinigen
Entscheidung überlassen. Einfluss
nahmen der Stadt, etwa zur Ver
wirklichung von Ansprüchen aus der
Gemeindeordnung oder dem Par
teiengesetz. seien nicht vorgesehen
und werden auch nicht wahrgenom
men. Ob und inwieweit die Antrag
stellerin Ansprüche gegen die GmbH
auf Abschluss eines Pachtvertrages
habe, sei nicht zu entscheiden. Dies
wäre ein ausschließlich zivilrecht
lichar Anspruch, der vor dem zu
ständigen ordentlichen Gericht zu
verfolgen wäre Einen solchen Kon
trahierungszwang hat das Landge
richt Oldenburg (3 0 2862/07) aber
ebenfalls abgelehnt.

Ein weiteres problematisches The
menfeld sind Immobilienkäufe. Das
Problem besteht dabei darin, zum
einen zu erkennen, ob rechtsextreme
Käufer auftreten. Anhaltspunkte
können Kontakte des Verkäufers
zum rechtsextrernen Spektrum sein,
eine große Diskrepanz zwischen der

VerkaLifssumrne und dem Verkaufs
wert, die Einschaltung eines Maklers
oder eines Beauftragten, der eine
hohe Provision verlangt, oder eine
mediale VermarktLlng des lmmobi
lienkaufes. In Zweifelsfällen sollten
sich die Städte und Gemeinden an
übergeordnete Dienststellen, den
Verfassungsschutz oder das zustän
dige Ministerium wenden, um Infor
mationen über die Hintergründe des
Käufers zu erhalten.

Aus der Praxis werden im Ubrigen
folgende rechtliche Instrumente ge
nannt, Verkäufe zu verhindern: Die
Ausübung des städtischen Vorkaufs
rechtes, die Erweiterung des Sanie
rungsgebietes sowie Möglichkeiten
nach dem Denkmalschutz oder
dem Brandschutzgesetz.

hifrastruktur stärken
Neben den rechtlichen Instrumenten
sind die Kommunen insbeson
dere gefordert, eine Infrastruktur
vorzuhalten, die es den rechtsex
tremistischen Gruppierungen nicht
erlaubt, etwa durch eigene „Jugend
arbeit“ Fuß zu fassen. So sind die
Städte zum Beispiel in den Aufga
benfeldern Jugendarbeit, außer-
schulische Bildung, Migration und
Unterstützung von Sportvereinen
gefordert. Besonders zu erwähnen
sind neue Angebote der offenen Ju
gendarbeit, die Schaffung von Frei
zeitangeboten sowie die Förderung
des Vereinslebens. Dabei darf nicht
übersehen werden, dass nicht nur
Jugendliche empfänglich gegenüber
rechtsextremen Gedankengutes
sind.

Der Erfolg rechtsextremer Initiativen.
Gruppierungen und Parteien hängt
immer damit zusammen, dass es ih
nen zunehmend gelingt, sich in den
sozialen und politischen Strukturen
vor Ort zu verankern. Diesen Ent
wicklLingen ist durch eine Stärkung
zivilgesellschaftlicher Strukturen und
eine klare Abgrenzung von Akteuren
mit einem rechtsextremistischen Hin
tergrund zu begegnen. Die Unterstüt
zung des Vereinslebens vor Ort, nicht
nur mi Sport. sollte dazu genutzt
werden allen Einwohnerinnen und
Einwohnern, egal welchen Alters, mit
oder ohne Migrationshintergrund.
Angebote zu machen damit sie nicht
zu Opfern gezielter Angebote rechts
extremer Organisationen werden.

Kommunen brauchen
Unterstützung
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind
die Kommunen bereit, ihren An
teil an den gemeinsamen Anstren
gungen aller Beteiligten zu leisten.
Die verfassungsrechtliche und die
finanzielle Situation der Kommunen
setzt hier allerdings auch Grenzen.
Gesamtgesellschaftliche Entwick
lungen müssen von allen Ebenen
des Staates sowie von den zivilge
sellschaft!ichen Akteuren insgesamt
angegangen werden. So sind die
Länder gefordert. die Polizeipräsenz
auch in der Fläche aufrecht zu erhal
ten. Bund und Länder müssen die
Förderung ländlicher Räume wieder
stärker in den Blick nehmen. Modell-
programme sind ein Ansatz, helfen
aber nur einzelnen Kommunen und
sind vielfach nicht nachhaltig.
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